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Stellungnahme der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit zur Anhörung 
des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Landtag Nordrhein-Westfalen 
am 18. November 2015 

 
Erstes allgemeines Gesetz zur Stärkung der Sozialen Inklusion in Nordrhein-Westfalen 
Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/9761 
 

 
 

Die Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen der Bundesagentur für Arbeit hat sich sowohl im 

Rahmen der Sondersitzung des Inklusionsbeirates am 4.11.2014 als auch in interner, rechts-

kreisübergreifender Abstimmung mit dem Entwurf beschäftigt. Sie begrüßt die Gesetzesinitiati-

ve ausdrücklich als wichtigen Beitrag, die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention 

auf die besondere Situation in Nordrhein-Westfalen umzusetzen und so die wirksame und 

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in unserem Land zu sichern.  

Aufgrund der Rechtsstellung der Bundesagentur für Arbeit als bundesunmittelbare Körperschaft 

des öffentlichen Rechts enthält der Gesetzentwurf überwiegend Regelungsinhalte, die die Auf-

gabenerledigung der Regionaldirektion nicht unmittelbar betreffen.  

Inhaltliche Berührungspunkte gibt es für die Regionaldirektion NRW in § 9 Inklusions-

grundsätzegesetz im Hinblick auf die Aufgaben des Inklusionsbeirates. Es wird ausdrücklich 

begrüßt, dass zur Initiative der Landesregierung, eine Gremienstruktur zur Umsetzung des Ak-

tionsplanes „Inklusion“ einzurichten, auch eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird. Die Re-

gionaldirektion  NRW der Bundesagentur für Arbeit ist in ihrer Funktion als eingeladener Leis-

tungserbringer im Inklusionsbeirat sowie in den zur Unterstützung des Inklusionsbeirates einge-

richteten Fachbeiräten vertreten.  

Aus Sicht der Regionaldirektion bestehen keine Bedenken, diese Aufgabe auch ohne unmittel-

bar vom Gesetz im Sinne von § 2 Inklusionsgrundsätzegesetz (Geltungsbereich) tangierte Or-

ganisation weiterhin wahrzunehmen.  

Darüber hinaus gibt es aus Sicht der Regionaldirektion keine rechtlichen oder fachlich-

inhaltlichen Anmerkungen zu dem Gesetzentwurf. 

 

 

 


